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SIEGFRIED LUCKMANN

Das nennt man
internationale Zusammenarbeit!

In der Schweiz gibt es nicht
nur Berge, Kühe, Alphornbläser

und Schokolade, sondern
auch den Weltpostverein. Der
hat seinen Sitz in Bern, und
seine zahlreichen Verlautbarungen

erscheinen in vielen Sprachen.

Häufig wird darin die
gute internationale Zusammenarbeit

der Postverwaltungen
hervorgehoben und gewürdigt.
In der Tat, die Zusammenarbeit

klappt ausgezeichnet; ein
praktisches Beispiel mag das
näher erläutern:

Im Dienstraum eines kleinen
Postamts im Appenzellischen
wird ein an einen Empfänger in
der Bundesrepublik Deutschland

gerichteter Brief entdeckt,
der die auf einem Weltpost-
kongress international vereinbarten

Mindestmasse
unterschreitet - er ist schlicht zu
klein. Da der Absender nicht
vermerkt ist, kann der Brief
auch nicht, wie ebenfalls
international vereinbart, an ihn
zurückgegeben werden. Der
Appenzeller Postbeamte legt das
unzulässige Postgut seinem Vor¬

steher vor, der unverzüglich
den Betriebschef verständigt.
Dieser leitet den beanstandeten
Brief zusammen mit einem
Bericht an die zuständige
Direktion weiter, die die
Angelegenheit nach gehöriger Ueber-
prüfung an die Generaldirektion

abgibt. Entsprechend den
für solche Fälle vereinbarten
internationalen Abkommen wendet

sich die Generaldirektion
an das Bundespostministerium
in Bonn, das unter Erläuterung
des Sachverhalts («die Sendung
unterschreitet die Mindestmasse»)

Vorgang und Brief an
die Oberpostdirektion abgibt, in
deren Bereich das Zustellpostamt

des Empfängers liegt.
Der für derartige Verstösse

gegen internationale Abkommen

auf dem Gebiet des
Postwesens zuständige Referent
zeichnet den Vorgang durch
Anbringen eines farbigen Striches

ab und gibt ihn an einen
seiner Sachbearbeiter weiter.
Dieser wird kreativ tätig, ver-
fasst eine Verfügung («die
Mindestmasse der beiliegenden

Briefsendung sind unterschritten»)

und weist das
Zustellpostamt an, den Brief zuzustellen.

Dabei soll vom Empfänger
der Name des Absenders und
auch dessen Adresse erfragt
werden, ausserdem sei der
Umschlag des Briefes zurückzuerbitten.

Dies deshalb, damit
der ahnungslose Appenzeller
dienstlich auf seinen Verstoss
gegen die guten Postsitten
hingewiesen werden kann.

Diese Verfügung landet am
nächsten Tag zusammen mit
dem immer noch zu kleinen
Brief auf den Tisch des
Amtsvorstehers des Zustellpostamts,
wandert über den zuständigen
Abteilungsleiter zum
Stellenvorsteher, der seinerseits einen
Mitarbeiter mit der Erledigung
der Angelegenheit beauftragt.
Und jetzt, die internationale
Zusammenarbeit sei gepriesen! -
kommt der Briefträger ins
Spiel. Weisungsgemäss sucht er
den Empfänger des zu kleinen
Briefes auf und bittet unter
Darlegung des Sachverhalts um
Rückgabe des Umschlags und

Nennung des Absenders. Leider

wird beides verweigert, der
Empfänger begreift die
internationale Bedeutung des

Vorgangs nicht, behält den Brief
und lässt den Briefträger stehen.

Man ahnt es wohl schon -
jetzt läuft das ganze Verfahren
rückwärts ab. Der schriftliche
Bericht des Mitarbeiters
gelangt über Stellenvorsteher,
Abteilungsleiter, Amtsvorsteher
zurück, zur Oberpostdirektion,
erreicht schliesslich wieder das
Bundespostministerium und
verschwindet in den Alpen.

Wie heisst es doch in einer
der oben erwähnten
Verlautbarungen des Weltpostvereins?
«Der Ansturm des technischen
Fortschritts duldet keinen
Widerstand, und die Post ist es
sich schuldig, ihr Zeitalter zu
akzeptieren.»

Das aber selbstverständlich
nur innerhalb der Mindestmasse

- jedenfalls der für
Briefsendungen.

Für die Echtheit dieser
Geschichte bürgt der Verfasser!

Jules Stauber sendet Grüsse vom Münchner Oktoberfest
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